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Fiir die Abtheilungen für Civil- und Straffachen bei den Amtsgerichten und für
die Civil- und Strafkammern der Landgerichte, bezw. für die Staatsanwaltfchaft find
je befondere Räume zur Aufbewahrung der zurückzuf’tellenden Acten zu befchaffen.

Diefelben können im Erdgefchofs in gewölbten Räumen, eben fowohl aber
auch in den oberen Gefchoffen untergebracht werden. Die Höhe der letzteren bietet
den Vortheil, diefelben in zwei Stockwerken mit Galerien fo einzurichten, dafs der
Raum ungleich nützlicher verwendet werden kann.

Räume zur Aufbewahrung, bezw. Veriteigerung von Pfandftücken werden nur,
fo weit hierzu der erforderliche Platz verfügbar bleibt, angelegt. Verpflichtet ift die
]ultiz-Verwaltung zur Herrichtung derartiger Räumlichkeiten nicht; deren Befchaffung
liegt vielmehr den Gerichtsvollziehern ob.

Werden fie jedoch, etwa in verfügbaren Kellerräumen, angeordnet, fo erhalten
fie zweckmäfsig einen befonderen Zugang; auch find die Thüren, weil häufig Gegen-
fiände von erheblichem Umfang in den Räumen aufzubewahren find, reichlich grofs
und keinesfalls unter 1,3 m Breite herzuf’cellen.

Sind mehrere Gerichte in einem und demfelben Gebäude vereinigt, fo empfiehlt
lich die Einrichtung einer gemeinfchaftlichen Bibliothek mit Lefezimmer und be-
fonderem Bibliothekar; anderenfalls müffte für jedes Gericht eine befondere Bibliothek
befchafft werden, deren Beauffichtigung einem Secretär übertragen werden kann,
wenn es nicht genügen follte, in den Berathungszimmern der Civil- und Strafkammern
die am meiften im Gebrauche befindlichen Werke aufzufiellen.

3) Befondere Befiandtheile und Einrichtungen.

In Gefchäftshäufern, die nur für die Zwecke eines Amtsgerichtes beftimmt find,
ifl der wichtnge Raum der Sitzungsfaal des Schöffengerichtes. Derfelbe erhält in
diefem Falle fait immer feinen Platz an der Vorder—
front des oberen Gefchoffes über der Flurhalle und
den anftofsenden Räumen. Die am häufigften vor—
kommenden Abmeffungen deffelben find 6,0 X 9,5m
: 57 qm; doch finden in Folge Örtlicher Verhältniffe
Abweichungen hiervon fiatt, welche indeffen jenes Mit—
telmafs meif’tens wenig

verändern. Fig‚ 145»
Die nähere Ein— ":

richtung eines folchen
Schöffenfaales ift aus

Fig. 146.

  

   

 

“ i c h t e P

 

 

  

Fig. 145 u. 146 erficht- OQQ Geriachrés
lich‚welche über dieAn— @ Sail).
ordnung des Podiums {; U53

mit den Tifchen und %” [35
Sitzen für die Richter, z e u g e n ?
den Amtsanwalt und %
den Gerichtsfchreiber, ‘ P u h 1 i c u m     

 

über die Einrichtung

der mittleren Abthei-

lung des Saales mit den Schöffengerichtsfaal im 1‚’200 n. Gr.
Plätzen für Angeklagte, Criminalgerichtshaus zu Moabit. Amtsgerichtshaus zu Stettin.
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